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Hallo butterblume 
für den berufsbegl. Seiteneinstieg ist die 2jährige Berufserfahrung (nach Abschluss des
Studiums) zwingende Voraussetzung (neben der Möglichkeit der mindestens 2jährigen
Erziehungszeit eines minderj. Kindes). Als Ausweg sehe ich da wohl nur, weiter
Vertretungsunterricht zu erteilen, bis die 2 Jahre erreicht sind...
LG, Luke
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